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AUSBILDUNGSVERTRAG 

für das Studium mit vertiefter Praxis 
 
 
Zur Durchführung der praktischen Studiensemester und einer darüber hinausge-
henden Zusatzpraxis  
 

im Studiengang                                                                                              
 

an der Fachhochschule Deggendorf, Edlmairstraße 6+8, 94469 Deggendorf  
 
wird zwischen der 
 
Firma, Behörde, Einrichtung _________________________________________ 

                         (Name) 
 
________________________________________________________________ 

(Anschrift, Telefon, Telefax, e-mail) 
 

-nachfolgend Ausbildungsstelle genannt- 
 
und dem Studenten/der Studentin  
 
Herrn/Frau ______________________________________________________ 
                                           (Familienname und Vorname) 
 
geboren am _____________________ in ______________________________ 
 
wohnhaft in ______________________________________________________ 

(Anschrift, Telefon, Telefax, e-mail) 
 

-nachfolgend Student/Studentin genannt- 
 
folgender  V E R T R A G  geschlossen: 
 
 

§ 1 – Allgemeines 
 

(1)  Das Fachhochschulstudium umfasst in der Regel zwei praktische Studiensemester nach 
Maßgabe der für den jeweiligen Studiengang einschlägigen Studien- und Prüfungsordnung. 
Die praktischen Studiensemester sind Bestandteil des Studiums und erstrecken sich ein-
schließlich der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen über einen in der Regel zusammen-
hängenden Zeitraum von 20 Wochen. Sie werden unter Betreuung der Hochschule in Be-
trieben und anderen Einrichtungen außerhalb der Hochschule abgeleistet und integrieren 
Studium und Berufspraxis. Während der praktischen Studiensemester bleibt der Student 
Mitglied der Hochschule. 

 
(2)  Für die praktischen Studiensemester gelten die auf Grund des Bayerischen Hochschulgeset-

zes erlassenen Bestimmungen des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kunst sowie der Hochschule in ihrer jeweiligen Fassung. Insbesondere sind dies 
1. die Verordnung über die praktischen Studiensemester an Fachhochschulen (Praxisse-

mesterverordnung – PrSV) vom 16. Oktober 2002 (GVBl S. 589) und 
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2. der vom zuständigen Fachbereich der Fachhochschule erlassene Ausbildungsplan für die 
praktischen Studiensemester. 

(3)  Die Zusatzpraxis ist Bestandteil des Studiums und dient ausschließlich der Vertiefung der 
Ausbildungsinhalte der praktischen Studiensemester. Sie wird während der vorlesungsfrei-
en Zeiten abgeleistet. Die in Absatz 2 genannten Bestimmungen gelten entsprechend. 

 
§ 2 - Ausbildungszeit 

 
Die betriebliche Ausbildung während der praktischen Studiensemester und der Zusatzpraxis um-
fasst folgende Zeiten: 
 
 vom ______________________ bis _________________________________ 
 
 vom ______________________ bis _________________________________ 
 
 vom ______________________ bis _________________________________ 
 
 vom ______________________ bis _________________________________ 
 
Bei der Festsetzung der Ausbildungszeiten ist sicherzustellen, dass freie Zeiten (Semesterferien, 
unterrichtsfreie Zeiten an Weihnachten und Ostern) im Umfang des üblichen Erholungsurlaubs dem 
Studenten verbleiben. 

 
§ 3 - Pflichten der Vertragspartner 

 
(1) Die Ausbildungsstelle verpflichtet sich, 

1. den Studenten in der Ausbildungszeit (§ 2) für die o.g. Studiensemester einschließlich 
Zusatzpraxis entsprechend dem anliegenden Ausbildungsplan und den in § 1 genannten 
weiteren Bestimmungen auszubilden und fachlich zu betreuen, 

 2. dem Studenten die Teilnahme an den praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen, externen 
Lehrveranstaltungen, Seminaren, Exkursionen und Prüfungen zu ermöglichen, 

 3. den vom Studenten zu erstellenden Bericht zu überprüfen und abzuzeichnen, 
 4. rechtzeitig ein Zeugnis auszustellen, das sich nach den jeweiligen Erfordernissen des 

Ausbildungszieles auf den Erfolg der Ausbildung erstreckt sowie den Zeitraum der Aus-
bildung und etwaige Fehlzeiten ausweist und 

 5. einen Ausbildungsbeauftragten zu benennen.  
 
(2) Der Student verpflichtet sich, sich dem Ausbildungszweck entsprechend zu verhalten, ins-

besondere 
 1. die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und hierbei die tägliche Ausbil-

dungszeit, die der üblichen Arbeitszeit der Ausbildungsstelle entspricht, einzuhalten, 
2. die im Rahmen des Ausbildungsplanes übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen, 

 3. den Anordnungen der Ausbildungsstelle und der von ihr beauftragten Personen nachzu-
kommen, 

 4. die für die Ausbildungsstelle gültigen Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und 
Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht  zu beachten, 

 5. fristgerecht einen Bericht nach den einschlägigen Richtlinien der Hochschule zu erstel-
len, aus dem Inhalt und Verlauf der praktischen Ausbildung ersichtlich ist und  

 6. der Ausbildungsstelle sein Fernbleiben unverzüglich anzuzeigen. 
 
(3) Der Student verpflichtet sich weiter zu einem ordnungsgemäßen Studium mit dem Ziel, das 

Studium möglichst in der Regelstudienzeit abzuschließen. 

 
§ 4 - Kosten- und Vergütungsansprüche 

 
(1) Dieser Vertrag begründet für die Ausbildungsstelle keinen Anspruch auf Erstattung von 

Kosten, die bei der Erfüllung dieses Vertrages entstehen. Dies gilt nicht, soweit es sich um 
Schadensfälle handelt, welche in die Haftpflichtversicherung des Studenten fallen. 

(2) Der Student erhält eine monatliche Ausbildungsvergütung. Diese wird in der Höhe gewährt, 
die in der Regel ein Auszubildender des Ausbildungsberufs __________________________ 
erhält. 

 Bei Abschluss des Vertrages beträgt diese Vergütung: 
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 von bis Euro 
 
 __________________ __________________                __________________ 
 
 __________________ __________________                __________________ 
 
 __________________ __________________                __________________ 
 
 __________________ __________________                __________________ 

 
 

§ 5 - Ausbildungsbeauftragter 

 
Die Ausbildungsstelle benennt Herrn/Frau 
 
_______________________________________________________________________________ 
                                    (Name, Berufsbezeichnung, Telefon, Telefax, e-mail) 
 
als Beauftragten für die Ausbildung des Studenten. Dieser Ausbildungsbeauftragte ist zugleich Ge-
sprächspartner des Studenten und der Hochschule in allen Fragen, die dieses Vertragsverhältnis 
berühren. 

 
§ 6 - Urlaub/Unterbrechung der Ausbildung 

 
Während der Ausbildungszeit (§ 2) steht dem Studenten ein Erholungsurlaub nicht zu. Die Ausbil-
dungsstelle kann eine kurzfristige Freistellung aus persönlichen Gründen gewähren.  
Krankheitstage und sonstige Unterbrechungen müssen grundsätzlich nachgeholt werden, wenn 
dadurch ______ Wochen Ausbildungszeit unterschritten werden. 

 
§ 7 - Probezeit und Auflösung des Vertrages 

 
Der Ausbildungsvertrag kann vorzeitig aufgelöst werden, 
 1. während der Probezeit (vom __________ bis __________) unter Einbeziehung einer Kün-

digungsfrist von einem Monat zum Monatsende bzw. zur Monatsmitte ohne Angabe von 
Gründen.  
Zusatz zur Probezeit: Wird die Ausbildung während der o.g. Probezeit um mehr als 1/3 
dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbre-
chung. 

 2. aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Frist oder 
 3. bei Aufgabe oder Änderung des Ausbildungszieles mit einer Frist von 4 Wochen. 
 
Die Auflösung geschieht durch einseitige schriftliche Erklärung gegenüber dem anderen Vertrags-
partner nach vorheriger Anhörung der Hochschule. Die Hochschule ist vom Auflösenden unverzüg-
lich zu verständigen. 

 
§ 8 - Versicherungsschutz 

 
(1) Der Student ist während aller betrieblichen Praxisphasen (1. und 2. praktisches Studiense-

mester einschließlich Zusatzpraxis) im Inland kraft Gesetzes gegen Unfall versichert (§ 2 
Abs. 1 Nr. 1 des Siebten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VII)). Im Versicherungsfalle 
übermittelt die Ausbildungsstelle auch der Hochschule einen Abdruck der Unfallanzeige. 

 
(2) Auf Verlangen der Ausbildungsstelle hat der Student eine der Dauer und dem Inhalt des 

Ausbildungsvertrages angepasste Haftpflichtversicherung abzuschließen und den Nachweis 
hierüber bei Beginn der Ausbildung der Ausbildungsstelle vorzulegen1). 

 
(3) Für praktische Studiensemester im Ausland hat der Student selbst für einen ausreichenden 

Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz Sorge zu tragen. 
 
(4) Nach derzeitiger Auffassung der Sozialversicherungsträger unterliegen Studenten während 

des Studiums mit vertiefter Praxis der Versicherungspflicht in der Arbeitslosen-, Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung als gegen Entgelt Beschäftigte. 
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§ 9 - Wirksamkeit des Vertrages 

 
(1) Die Zustimmung der Fachhochschule zum Vertrag in fachlicher Hinsicht ist vor dessen Ab-

schluss durch den Studenten einzuholen. 
 

(2) Das Vertragsverhältnis endet mit dem Ende der Kalenderwoche, die auf die Notenbekannt-
gabe der Prüfungen des bei Ausbildungsbeginn laufenden Semesters folgt, wenn der Stu-
dent nicht die Berechtigung zum Eintritt in das erste praktische Studiensemester erhält. 
Steht dies bereits vor Ausbildungsbeginn fest, wird der Vertrag nicht wirksam. Erhält der 
Student nicht die Berechtigung zum Eintritt in das zweite praktische Studiensemester endet 
das Vertragsverhältnis. Die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bleibt einer neuen Ver-
tragsvereinbarung vorbehalten. Der Student hat die Ausbildungsstelle unverzüglich zu un-
terrichten, wenn er die Berechtigung zum Eintritt in ein praktisches Studiensemester zu 
dem vorgesehenen Zeitpunkt nicht erhält. 

 
§ 10 - Vertragsausfertigungen 

 
Dieser Vertrag wird in drei gleichlautenden Ausfertigungen unterzeichnet. Jeder Vertragspartner 
erhält eine Ausfertigung, eine weitere leitet der Student unverzüglich dem Praktikantenamt der 
Fachhochschule Deggendorf zu. 

 
 

§ 11 - Sonstige Vereinbarungen
2) 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Ort, Datum: 
________________________________________________________________ 
 
 
Ausbildungsstelle: Student: 
 
 
_______________________________________       ____________________________________ 
Unterschrift       Unterschrift 

 
 
 
Datum: _______________________________        ____________________________________ 

(Beauftragter der Fachhochschule für die 
praktischen Studiensemester) 

 
 
 
1) Entfällt, soweit das Haftungsrisiko bereits durch eine von der Ausbildungsstelle abgeschlossene 
Gruppenversicherung abgedeckt ist.  
 
2) Hier können z. B. Vereinbarungen über den Ersatz besonderer Aufwendungen (z. B. Haftpflicht-
versicherungsprämie, Fahrkarten) getroffen werden. 
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